
3

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis  

Seite
1       Verfassung von Berlin – VvB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          5

2       Gesetz über den Verfassungsgerichtshof – VerfGHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        27

3       Allgemeines Zuständigkeitsgesetz – AZG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        47

3.1    Anlage zum Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz  –  
Allgemeiner Zuständigkeitskatalog – ZustKat AZG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        59

4       Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz – ASOG Bln . . . . . . . . . . . . . .        71

4.1    Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz – 
Zuständigkeitskatalag Ordnungsaufgaben – ZustKat Ord . . . . . . . . . . . . . . . .      107

4.2    Gesetz über Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton bei 
Versammlungen unter freiem Himmel und Aufzügen – VersammlG Bln . . .      133

4.3    Berliner Bannmeilengesetz – BannmG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      135

5       Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten – ZustVO-OWiG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      137

6       Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz – VGG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      139

6.1    E-Government-Gesetz Berlin – EGovG Bln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      141

7       Bezirksverwaltungsgesetz – BezVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      151

8       Bezirksamtsmitgliedergesetz – BAMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      171

9       Auszug aus dem Gesundheitsdienst-Gesetz – GDG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      175

10       Rechtsverordnungen über Bezirksaufgaben, die von einzelnen Bezirken 
wahrgenommen werden  

10.1    Gesundheitsdienst-Zuständigkeitsverordnung – GDZustVO . . . . . . . . . . . . . .      179

10.2    Ausbildungsförderungs-Zuständigkeitsverordnung – BAföGZustVO . . . . .      181

10.3    Verordnung über die Zuständigkeit für die Wahrnehmung von einzelnen 
Bezirksaufgaben durch einen Bezirk oder mehrere Bezirke im Bereich 
der Aufstiegsfortbildungsförderung, der Sozialhilfe sowie
der Unterhaltssicherung – ZustVOSoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      183

10.4    Verordnung über die Zuständigkeit für einzelne Bezirksaufgaben 
– ZustVO Bezirksaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      185

10.5    Verordnung über die örtliche Zuständigkeit für Ordnungsangelegenheiten 
nach dem Gefahrenbeherrschungsgesetz – ZustVO GefG . . . . . . . . . . . . . . . . .      187

11       Auszug aus dem Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes – AG KJHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      189

12       Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs – AGBauGB . . . . . . . . . . . . . . . . .      193

13       Gesetz über das Verfahren der Berliner Verwaltung – VwVfGBln . . . . . . . . .      205

14       Verordnung über das förmliche Verwaltungsverfahren – FörmVfVO . . . . . .      209

15       Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      213

16       Verwaltungszustellungsgesetz – VwZG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      257



4

Inhaltsverzeichnis

17       Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz – VwVG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      263

18       Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges bei der Ausübung 
öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Landes Berlin – UZwG Bln      269

19       Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      277

20       Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung – AGVwGO . . . .      327

21       Landesbeamtengesetz – LBG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      329

22       Beamtenstatusgesetz – BeamtStG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      377

23       Berliner Straßengesetz – BerlStrG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      397

24       Bauordnung für Berlin – BauO Bln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      415

25       Berliner Datenschutzgesetz – BlnDSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      495

26       Berliner Informationsfreiheitsgesetz – IFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      519

27       Landeshaushaltsordnung – LHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      527

28       Landesgleichstellungsgesetz – LGG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      563

29       Berliner Pressegesetz – Bln PresseG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      577

30       Denkmalschutzgesetz Berlin – DSchG Bln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      585

31       Nichtraucherschutzgesetz – NRSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      595

32       Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin – LImSchG Bln . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      601

          Sachverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      607



5

Artikel 1–4 VvB 1

Verfassung von Berlin 
Vom 23. November 1995 (GVBl. S. 779),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. März 2016 
(GVBl. S. 114)

VORSPRUCH
In dem Willen, 

Freiheit und Recht jedes einzelnen zu schützen, Gemeinschaft und Wirtschaft demo-
kratisch zu ordnen und dem Geist des sozialen Fortschritts und des Friedens zu dienen,

hat sich Berlin, die Hauptstadt des vereinten Deutschlands, diese Verfassung gegeben:

ABSCHNITT I
Die Grundlagen

Artikel 1
(1) Berlin ist ein deutsches Land und zugleich eine Stadt.1)

(2) Berlin ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland.
(3) Grundgesetz und Gesetze der Bundesrepublik Deutschland sind für Berlin  bin dend.

Artikel 2
Träger der öffentlichen Gewalt ist die Gesamtheit der Deutschen, die in Berlin ihren

Wohnsitz haben. Sie üben nach dieser Verfassung ihren Willen unmittelbar durch Wahl zu
der Volksvertretung und durch Abstimmung2), mittelbar durch die Volks   vertretung aus. Die
Vorschriften dieser Verfassung, die auch anderen Ein woh nern  Berlins eine Beteiligung an
der staatlichen Willensbildung einräumen, bleiben unbe rührt.3)

Artikel 3
(1) Die gesetzgebende Gewalt wird durch Volksabstimmungen, Volksentscheide und

durch die Volksvertretung ausgeübt, die vollziehende Gewalt durch die Regierung und die
Verwaltung sowie in den Bezirken im Wege von Bürgerentscheiden4). Die richterliche Ge-
walt liegt in den Händen unabhängiger Gerichte.

(2) Volksvertretung, Regierung und Verwaltung einschließlich der Bezirks ver  wal tungen
nehmen die Aufgaben Berlins als Gemeinde, Gemeindeverband und Land wahr.5)

Artikel 4
(1) Berlin gliedert sich in zwölf Bezirke. Diese umfassen die bisherigen Bezirke

1. Mitte, Tiergarten und Wedding,
2. Friedrichshain und Kreuzberg,
3. Prenzlauer Berg, Weißensee und Pankow,
4. Charlottenburg und Wilmersdorf,
5. Spandau,
6. Zehlendorf und Steglitz,
7. Schöneberg und Tempelhof,

1) Vgl. § 1 AZG (3).
2) Vgl. Artikel 54 Abs. 3, Artikel 62, 63, 97 Abs. 2, Artikel 100 Satz 2.
3) Vgl. Artikel 61 und 70 Abs. 1 Satz 3.
4) Vgl. Artikel 72 Abs. 2, §§ 45 bis 47b BezVG (7).
5) Vgl. § 1 AZG (3).

1
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1 VvB Artikel 5–9

8. Neukölln,
9. Treptow und Köpenick,

10. Marzahn und Hellersdorf,
11. Lichtenberg und Hohenschönhausen,
12. Reinickendorf.

(2) Jede Änderung seines Gebietes bedarf der Zustimmung der Volksvertretung.  Eine
Änderung der Grenzen der Bezirke kann nur durch Gesetz vorgenommen werden. Für
Grenzänderungen von geringerer Bedeutung, denen die beteiligten Bezirke zustimmen,
kann durch Gesetz Abweichendes bestimmt werden.1)

Artikel 5
Berlin führt Flagge, Wappen und Siegel mit dem Bären, die Flagge mit den Farben Weiß-

Rot.2)

ABSCHNITT II
Grundrechte, Staatsziele

Artikel 6
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-

tung aller staatlichen Gewalt.

Artikel 7
Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die  Rechte

anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz
verstößt.

Artikel 8
(1) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 

Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen 
werden.

(2) Jeder Verhaftete oder Festgenommene ist binnen 24 Stunden darüber in Kennt nis zu
setzen, von welcher Stelle und aus welchem Grunde die Entziehung der Frei heit angeord-
net wurde. Die nächsten Angehörigen haben das Recht auf Auskunft über die Freiheitsent-
ziehung. Auf Verlangen des Verhafteten oder Festgenommenen ist auch anderen Personen
unverzüglich von der Verhaftung oder Festnahme Kenntnis zu geben.

(3) Jeder Verhaftete oder Festgenommene ist binnen 48 Stunden dem zuständigen Rich-
ter zur Entscheidung über die Haft oder Festnahme vorzuführen.

Artikel 9
(1) Ein Beschuldigter kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes eines Ver-

teidigers bedienen.
(2) Ein Beschuldigter gilt nicht als schuldig, solange er nicht von einem Gericht

 verurteilt ist.

1) Vgl. §§ 1 und 12 Abs. 2 Nr. 5 BezVG (7).
2) Vgl. Gesetz über die Hoheitszeichen des Landes Berlin vom 22. Oktober 2007 (GVBl. S. 549), Landessiegelverordnung vom 

28. Oktober 1954 (GVBl. S. 622), zuletzt geändert durch § 7 Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Oktober 2007 (GVBl. S. 549), Beflag-
gungsverordnung vom 24. Februar 2003 (GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Verordnung vom 26. Mai 2015 (GVBl. S. 259),  Aus-
führungsvorschriften zum Gesetz über die Hoheitszeichen des Landes Berlin vom 12. Dezember 2007 (ABl. S. 3393).



7

Artikel 10–14 VvB 1

Artikel 10
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner

Sprache, seiner Heimat und Herkunft,1) seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen oder seiner sexuellen Identität2) benachteiligt oder bevorzugt werden.

(3) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das Land ist verpflichtet, die Gleich -
stellung3) und die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern auf allen Ge bieten
des gesellschaftlichen Lebens herzustellen und zu sichern. Zum Ausgleich bestehender
Ungleichheiten sind Maßnahmen zur Förderung zulässig.

Artikel 11
Menschen mit Behinderungen dürfen nicht benachteiligt werden. Das Land ist verpflich-

tet, für die gleichwertigen Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Be hin derung
zu sorgen.4)

Artikel 12
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.
(2) Andere auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften haben Anspruch auf Schutz vor

Diskriminierung.
(3) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die

 zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.
(4) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund  eines

Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten ihrem Erzie-
hungsauftrag nicht nachkommen.

(5) Wer in häuslicher Gemeinschaft Kinder erzieht oder für andere sorgt, verdient För -
derung.

(6) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
(7) Frauen und Männern ist es zu ermöglichen, Kindererziehung und häusliche Pflege   -

tätigkeit mit der Erwerbstätigkeit und der Teilnahme am öffentlichen Leben zu vereinba-
ren. Alleinerziehende Frauen und Männer, Frauen während der Schwan ger schaft und nach
der Geburt haben Anspruch auf besonderen Schutz im Arbeits ver hältnis.

Artikel 13
(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit, auf

gewaltfreie Erziehung und auf den besonderen Schutz der Gemeinschaft vor Gewalt, Ver-
nachlässigung und Ausbeutung. Die staatliche Gemeinschaft achtet, schützt und fördert 
die Rechte des Kindes als eigenständiger Persönlichkeit und trägt Sorge für kindgerechte
Lebensbedingungen.

(2) Den nichtehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedin gu n -
gen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu
schaffen wie den ehelichen Kindern.

Artikel 14
(1) Jedermann hat das Recht, innerhalb der Gesetze seine Meinung frei und öffentlich

zu äußern, solange er die durch die Verfassung gewährleistete Freiheit nicht bedroht oder
verletzt.

1) S. Partizipations- und Integrationsgesetz des Landes Berlin (PartIntG) vom 15. Dezember 2010 (GVBl. S. 560).
2) S. Gesetz zur Gleichberechtigung von Menschen unterschiedlicher sexueller Identität vom 24. Juni 2004 (GVBl. S. 256).
3) S. Landesgleichstellungsgesetz (LGG) (28).
4) S. Landesgleichberechtigungsgesetz in der Fassung vom 28. September 2006 (GVBl. S. 957), zuletzt geändert durch Artikel IV des

Gesetzes vom 15. Dezember 2010 (GVBl. S. 560).

1
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1 VvB Artikel 15–21

(2) Jedermann hat das Recht, sich über die Meinung anderer, insbesondere auch  anderer
Völker, durch die Presse oder Nachrichtenmittel aller Art zu unterrichten.

(3) Eine Zensur ist nicht statthaft.

Artikel 15
(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.
(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war,

bevor die Tat begangen wurde.
(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehr -

mals bestraft werden.
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm

der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordent-
liche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes bleibt unberührt.

(5) Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter ent-
zogen werden.

Artikel 16
Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.1)

Artikel 17
Das Recht der Freizügigkeit, insbesondere die freie Wahl des Wohnsitzes, des  Berufes

und des Arbeitsplatzes, ist gewährleistet, findet aber seine Grenze in der  Verpflichtung, bei
Überwindung öffentlicher Notstände mitzuhelfen.

Artikel 18
Alle haben das Recht auf Arbeit. Dieses Recht zu schützen und zu fördern ist Aufgabe

des Landes. Das Land trägt zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen bei und sichert
im Rahmen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts einen hohen Beschäftigungsstand.
Wenn Arbeit nicht nachgewiesen werden kann, besteht An spruch auf Unterhalt aus öffent-
lichen Mitteln.

Artikel 19
(1) Niemand darf im Rahmen der geltenden Gesetze an der Wahrnehmung staatsbürger-

licher Rechte oder öffentlicher Ehrenämter gehindert werden, insbesondere nicht durch
sein Arbeitsverhältnis.

(2) Der Zugang zu allen öffentlichen Ämtern steht jedem ohne Unterschied der Her-
kunft, des Geschlechts, der Partei und des religiösen Bekenntnisses offen, wenn er die nö-
tige Eignung besitzt.

Artikel 20
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Das Land ermöglicht und fördert nach

Maßgabe der Gesetze den Zugang eines jeden Menschen zu den öffentlichen Bildungsein-
richtungen, insbesondere ist die berufliche Erstausbildung zu fördern.

(2) Das Land schützt und fördert das kulturelle Leben.

Artikel 21
Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet

nicht von der Treue zur Verfassung.

1) Vgl. Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 Gesetz – G10) vom 26. Juni 2001 (BGBl.
I S. 1254, 2298), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. November 2015 (BGBl. I S. 1938), und Gesetz zur Aus-
führung des Artikel 10-Gesetzes (AG G10) in der  Fassung vom 25. Juni 2001 (GVBl. S. 251), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
5. Dezember 2003 (GVBl. S. 571).



9

Artikel 22–29 VvB 1

Artikel 22
(1) Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Kräfte die soziale Sicherung zu ver-

wirklichen. Soziale Sicherung soll eine menschenwürdige und eigenverantwortliche Le -
bensgestaltung ermöglichen.

(2) Die Errichtung und Unterhaltung von Einrichtungen für die Beratung, Be -
treuung und Pflege im Alter, bei Krankheit, Behinderung, Invalidität und Pflegebedürftig-
keit sowie für andere soziale und karitative Zwecke sind staatlich zu fördern, unabhängig
von ihrer Trägerschaft.

Artikel 23
(1) Das Eigentum wird gewährleistet. Sein Inhalt und seine Schranken ergeben sich aus

den Gesetzen.
(2) Eine Enteignung kann nur zum Wohle der Allgemeinheit auf gesetzlicher Grund  lage

vorgenommen werden.

Artikel 24
Jeder Mißbrauch wirtschaftlicher Macht ist widerrechtlich. Insbesondere stellen alle auf

Produktions- und Marktbeherrschung gerichteten privaten Monopolorganisationen einen
Mißbrauch wirtschaftlicher Macht dar und sind verboten.

Artikel 25
Das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter und Angestellten in Wirtschaft und Ver waltung

ist durch Gesetz zu gewährleisten.

Artikel 26
Alle Männer und Frauen haben das Recht, sich zu gesetzlich zulässigen Zwecken fried-

lich und unbewaffnet zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann die-
ses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.

Artikel 27
(1) Alle Männer und Frauen haben das Recht, Vereinigungen und Gesellschaften 

zu bilden. Vereinigungen dürfen keine Zwecke verfolgen oder Maßnahmen treffen, durch
welche die Erfüllung von Aufgaben verfassungsmäßiger Organe und öffentlich-rechtlicher
Verwaltungskörper gefährdet wird.

(2) Das Streikrecht wird gewährleistet.

Artikel 28
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Das Land fördert 

die Schaffung und Erhaltung von angemessenem Wohnraum, insbesondere für Menschen
mit geringem Einkommen, sowie die Bildung von Wohnungseigentum.

(2) Der Wohnraum ist unverletzlich. Eine Durchsuchung darf nur auf richterliche An-
ordnung erfolgen oder bei Verfolgung auf frischer Tat durch die Polizei, deren Maßnahmen
jedoch binnen 48 Stunden der richterlichen Genehmigung bedürfen.

Artikel 291)

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und welt-
anschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religions ausübung wird
gewährleistet.

1) Gesetz zu Artikel 29 der Verfassung von Berlin vom 27. Januar 2005 (GVBl. S. 92).

1
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1 VvB Artikel 30–37

(2) Rassenhetze und Bekundung nationalen oder religiösen Hasses widersprechen dem
Geist der Verfassung und sind unter Strafe zu stellen.

Artikel 30
(1) Handlungen, die geeignet sind, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stö ren,

widersprechen dem Geist der Verfassung und sind unter Strafe zu stellen.
(2) Jedermann hat das Recht, Kriegsdienste zu verweigern, ohne daß ihm Nachteile ent -

stehen dürfen.

Artikel 31
(1) Die Umwelt und die natürlichen Lebensgrundlagen stehen unter dem besonderen

Schutz des Landes.
(2) Tiere sind als Lebewesen zu achten und vor vermeidbarem Leiden zu schützen.

Artikel 32
Sport ist ein förderungs- und schützenswerter Teil des Lebens. Die Teilnahme am Sport

ist den Angehörigen aller Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen.

Artikel 331)

Das Recht des einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner
persönlichen Daten zu bestimmen, wird gewährleistet. Einschränkungen dieses Rechts be-
dürfen eines Gesetzes. Sie sind nur im überwiegenden Allgemeininteresse zulässig.

Artikel 34
Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen mit schriftlichen An-

trägen, Anregungen oder Beschwerden an die zuständigen Stellen, insbesondere an das Ab-
geordnetenhaus, den Senat, die Bezirksverordnetenversammlungen oder die Bezirksämter,
zu wenden.

Artikel 35
(1) Der Sonntag und die gesetzlichen Feiertage sind als Tage der Arbeitsruhe geschützt.
(2) Der 1. Mai ist gesetzlicher Feiertag.

Artikel 36
(1) Die durch die Verfassung gewährleisteten Grundrechte sind für Gesetzgebung, Ver-

waltung und Rechtsprechung verbindlich.
(2) Einschränkungen der Grundrechte sind durch Gesetz nur insoweit zulässig, als sie

nicht den Grundgedanken dieser Rechte verletzen.
(3) Werden die in der Verfassung festgelegten Grundrechte offensichtlich verletzt, so ist

jedermann zum Widerstand berechtigt.

Artikel 37
Auf die Artikel 14, 26 und 27 darf sich nicht berufen, wer die Grundrechte angreift oder

gefährdet, insbesondere wer nationalsozialistische oder andere totalitäre oder kriegerische
Ziele verfolgt.

1) Vgl. Berliner Datenschutzgesetz (25).
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Artikel 38–41 VvB 1

ABSCHNITT III
Die Volksvertretung 

Artikel 38
(1) Das Abgeordnetenhaus ist die von den wahlberechtigten Deutschen gewählte Volks -

vertretung.
(2) Das Abgeordnetenhaus besteht aus mindestens 130 Abgeordneten.
(3) Die Opposition ist notwendiger Bestandteil der parlamentarischen Demokratie. Sie

hat das Recht auf politische Chancengleichheit.
(4) Die Abgeordneten sind Vertreter aller Berliner. Sie sind an Aufträge und Wei sun gen

nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.

Artikel 39
(1) Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, geheimer und direkter Wahl ge -

wählt.
(2) Parteien, für die im Gebiet von Berlin insgesamt weniger als fünf vom Hundert der

Stimmen abgegeben werden, erhalten keine Sitze zugeteilt, es sei denn, daß ein  Bewerber
der Partei einen Sitz in einem Wahlkreis errungen hat.

(3) Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Tage der Wahl das 18. Lebensjahr voll-
endet und seit mindestens drei Monaten in Berlin ihren Wohnsitz haben.

(4) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Tage der Wahl das 18. Lebensjahr voll -
endet haben.

(5) Alles Nähere, insbesondere über den Ausschluß vom Wahlrecht und von der Wähl-
barkeit sowie über das Ruhen des Wahlrechts, wird durch das Wahlgesetz ge regelt.1)

Artikel 40
(1) Eine Vereinigung von mindestens fünf vom Hundert der verfassungsmäßigen Min-

destzahl der Abgeordneten bildet eine Fraktion.2) Das Nähere regelt die Ge schäfts ordnung.
(2) Fraktionen nehmen unmittelbar Verfassungsaufgaben wahr, indem sie mit eigenen

Rechten und Pflichten als selbständige und unabhängige Gliederungen der Volks vertretung
an deren Arbeit mitwirken und die parlamentarische Willensbildung unterstützen. Insofern
haben sie Anspruch auf angemessene Ausstattung. Das Nähere über die Rechtsstellung und
Organisation sowie die Rechte und Pflichten der Fraktionen  werden durch Gesetz be -
stimmt.3)

Artikel 41
(1) Das Abgeordnetenhaus gibt sich selbst eine Geschäftsordnung.4)

(2) Das Abgeordnetenhaus wählt für die Dauer der Wahlperiode aus seiner Mitte 
den Präsidenten und zwei Vizepräsidenten des Abgeordnetenhauses sowie die übrigen Mit-
glieder des Präsidiums. Für die Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten haben die
Fraktionen das Vorschlagsrecht in der Reihenfolge ihrer Stärke. Für die Wahl der übrigen
Mitglieder des Präsidiums hat jede Fraktion das Vorschlagsrecht für ein  Mitglied und für
so viele weitere Mitglieder, wie nach ihrer Stärke auf die Fraktionen entfallen. Für die
Wahl des gesamten Präsidiums wird die Stärke der Fraktionen nach dem d’Hondtschen
Höchstzahlverfahren berechnet.

1) Landeswahlgesetz vom 25. September 1987 (GVBl. S. 2370), zuletzt geändert durch Artikel 3 Nummer 1 des Gesetzes vom 7. Juli
2016 (GVBl. S. 430), Landeswahlordnung in der Fassung vom 9. März 2006 (GVBl. S. 224), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 5. Juli 2016 (GVBl. S. 458).

2) Personelle Zusammensetzungen der Fraktionen des Abgeordnetenhauses von Berlin s. Bekanntmachung vom 13. Oktober 2011
(ABl. S. 2485), letzte Änderungen in der Zusammensetzung s. Bekanntmachung vom 21. April 2015 (ABl. S. 655).

3) Gesetz über die Rechtsstellung der Fraktionen des Abgeordnetenhauses von Berlin (Fraktionsgesetz – FraktG) vom 8. Dezember
1993 (GVBl. S. 591), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVBl. S. 874).

4) Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin in der Fassung vom 2. November 2011 (GVBl. S. 537), zuletzt geändert durch
Beschluss vom 30. Januar 2014 (GVBl. S 56).

1
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(3) Der Präsident, die Vizepräsidenten und die übrigen Mitglieder des Präsidiums kön-
nen durch Beschluss des Abgeordnetenhauses abberufen werden. Der Beschluss setzt ei-
nen Antrag der Mehrheit der Mitglieder des Abgeordnetenhauses voraus. Er  bedarf der Zu-
stimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Abgeordnetenhauses.

(4) Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Sitzungsgebäude aus.
Ohne seine Zustimmung darf im Sitzungsgebäude keine Durchsuchung oder Be schlag -
nahme stattfinden.

(5) Der Präsident verwaltet die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Abgeordneten -
hauses nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes. Er vertritt das Abgeordnetenhaus in  allen An-
gelegenheiten. Ihm steht die Ernennung, Einstellung und Entlassung der Beamten, Ange-
stellten und Arbeiter zu.

Artikel 42
(1) Das Abgeordnetenhaus wird durch den Präsidenten einberufen.
(2) Auf Antrag eines Fünftels seiner Mitglieder oder des Senats muß das Abgeord ne -

tenhaus unverzüglich einberufen werden.
(3) Die Verhandlungen des Abgeordnetenhauses sind öffentlich.
(4) Wenn ein Fünftel der Abgeordneten oder der Senat es beantragt, kann die Öffent-

lichkeit ausgeschlossen werden. Über den Antrag ist in geheimer Sitzung zu beraten und
abzustimmen.

Artikel 43
(1) Das Abgeordnetenhaus ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der gewählten

Abgeordneten anwesend ist.
(2) Das Abgeordnetenhaus beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, falls die Verfas-

sung nicht ein anderes Stimmenverhältnis vorschreibt. Stimmengleichheit bedeutet Ableh-
nung. Für die vom Abgeordnetenhaus vorzunehmenden Wahlen kann durch Gesetz oder
durch die Geschäftsordnung eine andere Mehrheit vorgeschrieben werden.

Artikel 44
(1) Das Abgeordnetenhaus setzt nach Bedarf Ausschüsse aus seiner Mitte ein. Die Aus-

schüsse tagen grundsätzlich öffentlich.
(2) Die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Besetzung der Vorsitze richten sich

nach der Stärke der Fraktionen (Artikel 41 Abs. 2 Satz 4). Die Fraktionen benennen dem
Präsidenten die auf sie entfallenden Mitglieder. Fraktionslose Abgeordnete  haben das
Recht, in den Ausschüssen ohne Stimmrecht mitzuarbeiten.

(3) Das Abgeordnetenhaus hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Mit glieder
die Pflicht, zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche oder bedeutsame
Sachverhalte in einem Lebensbereich Enquete-Kommissionen einzusetzen. Diesen gehö-
ren auch vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag der Frak tionen berufene
sachverständige Personen an, die nicht Mitglieder des Ab ge ord netenhauses sind. 

(4) Das Abgeordnetenhaus, die Ausschüsse und die Enquete-Kommissionen können
vom Senat Auskünfte verlangen und Berichte anfordern.

(5) Alles Nähere regelt die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses.1)

Artikel 45
(1) Das Recht des Abgeordneten, sich im Abgeordnetenhaus und in den Ausschüssen

durch Rede, Anfragen und Anträge an der Willensbildung und Entscheidungsfindung zu
beteiligen, darf nicht ausgeschlossen werden. Die Rechte der einzelnen Abgeordneten kön-

1) S. Fußnote 4 zu Artikel 41.
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nen nur insoweit beschränkt werden, wie es für die gemeinschaftliche Ausübung der Mit-
gliedschaft im Parlament notwendig ist. Das Fragerecht wird durch schriftliche Anfragen
und spontane Fragen ausgeübt. Schriftliche Anfragen sind durch den Senat grundsätzlich
innerhalb von drei Wochen schriftlich zu beantworten und dürfen nicht allein wegen ihres
Umfangs zurückgewiesen werden. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Abgeord-
netenhauses.1)

(2) Jeder Abgeordnete hat das Recht, Einsicht in Akten und sonstige amtliche Unter -
lagen der Verwaltung zu nehmen. Die Einsichtnahme darf abgelehnt werden, soweit über-
wiegende öffentliche Interessen einschließlich des Kernbereichs exekutiver Eigenverant-
wortung oder überwiegende private Interessen an der Geheim haltung dies zwingend erfor-
dern. Die Entscheidung ist dem Abgeordneten schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
Das Einsichtsrecht in Akten oder sonstige amtliche Unterlagen der Verfassungsschutzbe-
hörde bleibt den Mitgliedern der für die Kontrolle der Verfassungsschutzbehörde zustän-
digen Gremien nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften vorbehalten.

Artikel 46
Zum Schutz der Rechte der Bürger wird ein Ausschuß des Abgeordnetenhauses einge-

richtet, der über Petitionen entscheidet, sofern nicht das Abgeordnetenhaus selbst entschei-
det. Der Ausschuß kann auch tätig werden, wenn ihm auf andere Weise Umstände bekannt
werden. Der Senat und alle ihm unterstellten oder von ihm beaufsichtigten Behörden und
Einrichtungen sowie die Gerichte haben Auskunftshilfe zu  leisten. Die gleichen Verpflich-
tungen treffen juristische Personen des Privatrechts, nichtrechtsfähige Vereinigungen und
natürliche Personen, soweit sie unter maßgeb lichem Einfluss des Landes öffentliche Auf-
gaben wahrnehmen. Der Ausschuß kann Zeugen und Sachverständige vernehmen und ver-
eidigen. Das Nähere regelt ein Gesetz.2)

Artikel 46a
Das Abgeordnetenhaus wählt aus seiner Mitte einen Ausschuß für Verfassungsschutz.

Für die Wahl der Mitglieder steht den Fraktionen das Vorschlagsrecht in entsprechender
Anwendung des Artikels 44 Abs. 2 Satz 1 zu.

Artikel 47
(1) Zur Wahrung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung wählt das Abgeord-

netenhaus einen Datenschutzbeauftragten. Er wird vom Präsidenten des Abgeordnetenhau-
ses ernannt und unterliegt dessen Dienstaufsicht.

(2) Das Nähere regelt ein Gesetz.3)

Artikel 48
(1) Das Abgeordnetenhaus hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner  Mitglieder

die Pflicht, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen.
(2) Die Untersuchungsausschüsse haben das Recht, Beweise zu erheben. Sie sind dazu

verpflichtet, wenn dies von den Antragstellern oder einem Fünftel der Ausschußmitglieder
beantragt wird. Die Beweiserhebung ist unzulässig, wenn sie nicht im  Rahmen des Unter -
suchungsauftrages liegt.

(3) Jeder ist verpflichtet, den Aufforderungen des Untersuchungsausschusses zum 
Zwecke der Beweiserhebung Folge zu leisten. Gerichte und Behörden sind zur Rechts- und
Amtshilfe verpflichtet; sie haben auf Verlangen Akten vorzulegen und ihren Dienstkräften

1) S. Fußnote 4 zu Artikel 41.
2) Gesetz über die Behandlung von Petitionen an das Abgeordnetenhaus von Berlin (Petitionsgesetz) vom 25. November 1969 (GVBl.

S. 2511), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Juli 2006 (GVBl. 710).
3) §§ 21 bis 29 des Berliner Datenschutzgesetzes (25).

1
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Aussagegenehmigungen zu erteilen, soweit nicht Gründe der  Sicherheit des Bundes oder
eines deutschen Landes entgegenstehen.

(4) Berichte der Untersuchungsausschüsse sind der richterlichen Nachprüfung ent zo gen.
(5) Der Untersuchungsausschuß kann durch Beschluß den Mitgliedern des Senats und

ihren Beauftragten die Anwesenheit in den Sitzungen des Untersuchungsaus schusses ge-
statten.

(6) Alles Nähere, auch die Bestimmung der Mitglieder des Untersuchungsausschusses,
wird durch Gesetz geregelt.1)

Artikel 49
(1) Das Abgeordnetenhaus und seine Ausschüsse können die Anwesenheit der Mit -

glieder des Senats fordern.
(2) Der Senat ist zu den Sitzungen des Abgeordnetenhauses und seiner Ausschüsse ein-

zuladen. Den Mitgliedern des Senats ist auf Verlangen zur Tagesordnung das Wort zu er -
teilen.

(3) Der Regierende Bürgermeister oder sein Vertreter kann vor Eintritt in die Tagesord-
nung unabhängig von den Gegenständen der Beratung das Wort ergreifen. Das Nähere wird
durch die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses2) geregelt.

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 hat die Opposition das Recht der ersten Erwide-
rung.

(5) Die Mitglieder des Senats unterstehen in den Sitzungen der Ordnungsgewalt des
Präsidenten des Abgeordnetenhauses oder des Vorsitzenden des Ausschusses.

Artikel 49a
(1) Das Abgeordnetenhaus und die jeweils zuständigen Ausschüsse können von den auf

Veranlassung des Abgeordnetenhauses oder des Senats entsandten oder gewählten Vertre-
tern des Landes Berlin in Aufsichts- oder sonstigen zur Kontrolle der Geschäftsführung be-
rufenen Organen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer juristischen
Person des Privatrechts, die unter maßgeblichem Einfluss des Landes Berlin öffentliche
Aufgaben wahrnimmt, Auskünfte verlangen und Berichte anfordern.

(2) Die Unterrichtung über vertrauliche oder geheimhaltungsbedürftige Angaben ist ge-
genüber dem jeweils zuständigen Ausschuss des Abgeordnetenhauses vorzunehmen. Der
Ausschuss muss die Gewähr für die Vertraulichkeit oder die Geheimhaltung der ihm an-
vertrauten Informationen, namentlich der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, bieten.

(3) Alles Nähere regelt die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses.2)

Artikel 50
(1) Der Senat unterrichtet das Abgeordnetenhaus frühzeitig und vollständig über  alle in

seine Zuständigkeit fallenden Vorhaben von grundsätzlicher Bedeutung. Dies betrifft auch
Angelegenheiten der Europäischen Union, soweit das Land Berlin daran beteiligt ist.
Staatsverträge sind vor ihrer Unterzeichnung durch den Senat dem Ab ge ord netenhaus zur
Kenntnis zu geben. Der Abschluß von Staatsverträgen bedarf der  Zu stimmung des Abge -
ordnetenhauses.

(2) Der Senat unterrichtet das Abgeordnetenhaus über Gesetzesvorhaben des Bun des
und über die Angelegenheiten der Europäischen Union, soweit er an ihnen mitwirkt.

Artikel 51
(1) Kein Abgeordneter darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen

Äußerungen in Ausübung seines Mandats gerichtlich oder dienstlich oder sonst außerhalb

1) Gesetz über die Untersuchungsausschüsse des Abgeordnetenhauses von Berlin (Untersuchungsausschussgesetz – UntAG) vom 
13. Juli 2011 (GVBl. S. 330), geändert durch Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes vom 4. April 2016 (GVBl. S. 150).

2) S. Fußnote 4 zu Artikel 41.
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des Abgeordnetenhauses zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für verleum -
derische Beleidigungen.

(2) Jeder Abgeordnete hat das Recht, Angaben über Personen, die ihm in seiner 
Eigenschaft als Abgeordneter Mitteilung gemacht haben, und die Herausgabe von Schrift-
stücken zu verweigern, die ihm in seiner Eigenschaft als Abgeordneter übergeben wurden.

(3) Kein Abgeordneter darf ohne Genehmigung des Abgeordnetenhauses zur Unter -
suchung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, daß er bei Ausübung der Tat festge -
nommen wird.1)

(4) Jede Haft oder sonstige Beschränkung der persönlichen Freiheit eines Abgeord neten
ist auf Verlangen des Abgeordnetenhauses aufzuheben.

Artikel 52
Niemand darf wegen wahrheitsgetreuer Berichte über die öffentlichen Verhandlungen

des Abgeordnetenhauses und seiner Ausschüsse zur Verantwortung gezogen werden.

Artikel 53
Die Abgeordneten erhalten eine angemessene Entschädigung. Alles Nähere wird durch

Gesetz geregelt.2)

Artikel 54
(1) Das Abgeordnetenhaus wird unbeschadet der Vorschrift des Absatzes 5 für fünf

Jahre gewählt. Die Wahlperiode beginnt mit dem ersten Zusammentritt des Abgeord neten -
hauses. Die Neuwahl findet frühestens 56 Monate und spätestens 59 Monate nach dem Be-
ginn der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses statt.

(2) Das Abgeordnetenhaus kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mit glieder
beschließen, die Wahlperiode vorzeitig zu beenden.

(3) Die Wahlperiode kann auch durch Volksentscheid vorzeitig beendet werden.3)

(4) Im Falle der vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode findet die Neuwahl spätestens
acht Wochen nach dem Beschluß des Abgeordnetenhauses oder der Be kannt gabe des
Volksentscheides statt.

(5) Die Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt des neugewählten Abgeordneten-
hauses. Das Abgeordnetenhaus tritt spätestens sechs Wochen nach der Wahl  unter dem Vor-
sitz des ältesten Abgeordneten zusammen.

ABSCHNITT IV
Die Regierung

Artikel 55
(1) Die Regierung wird durch den Senat ausgeübt.
(2) Der Senat besteht aus dem Regierenden Bürgermeister und bis zu acht4) Sena toren.5)

Artikel 56
(1) Der Regierende Bürgermeister wird mit der Mehrheit der Mitglieder des Abgeord-

netenhauses gewählt. Kommt eine Wahl nach Satz 1 nicht zustande, so findet ein zweiter

1) Vgl. Richtlinien in Immunitätsangelegenheiten, Anlage 2 und 5 zur Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin (Fuß-
note 4 zu Artikel 41).

2) Gesetz über die Rechtverhältnisse der Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin (Landesabgeordnetengesetz – LAbG) vom
21. Juli 1978 (GVBl. S. 1497), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 18. Dezember 2013 (GVBl. S. 920); s.a. Bekannt-
machung über die Anpassung von Leistungen an Abgeordnete nach dem Landesabgeordnetengesetz vom 7. Dezember 2015 (GVBl.
S. 596).

3) Vgl. Artikel 62 Abs. 6 und Artikel 63 Abs. 3 sowie Gesetz über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (Abstimmungs -
gesetz – Abst G) vom 11. Juni 1997 (GVBl. S. 304), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 14. März 2016 (GVBl. S. 90),
und Abstimmungsordnung vom 3. November 1997 (GVBl. S. 583), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. März 2016
(GVBl. S. 90).

4) Ab 18. Wahlperiode: „zehn“, s. Zwölftes Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 38).
5) Vgl. Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Senats (Senatorengesetz – SenG) in der Fassung vom 6. Januar 

2000 (GVBl. S. 221), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 334). 

1
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Wahlgang statt. Kommt die Wahl auch in diesem Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt,
wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält.

(2) Die Senatoren werden vom Regierenden Bürgermeister ernannt und entlassen. Er 
ernennt zwei Senatoren zu seinen Stellvertretern (Bürgermeister).

(3) Die Mitglieder des Senats können jederzeit von ihrem Amt zurücktreten. Mit der Be-
endigung des Amtes des Regierenden Bürgermeisters endet auch die Amtszeit der übrigen
Senatsmitglieder. Der Regierende Bürgermeister und auf sein Ersuchen die übrigen Se-
natsmitglieder sind verpflichtet, die Amtsgeschäfte bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger
fort zuführen.

Artikel 57
(1) Der Regierende Bürgermeister bedarf des Vertrauens des Abgeordnetenhauses.
(2) Das Abgeordnetenhaus kann dem Regierenden Bürgermeister das Vertrauen entzie-

hen. Die namentliche Abstimmung darf frühestens 48 Stunden nach der Bekanntgabe des
Mißtrauensantrages im Abgeordnetenhaus erfolgen.

(3) Der Beschluß über einen Mißtrauensantrag bedarf der Zustimmung der Mehrheit der
gewählten Mitglieder des Abgeordnetenhauses. Bei Annahme eines Miß trauensantrages
hat der Regierende Bürgermeister sofort zurückzutreten. Das Miß trauensvotum verliert
seine Wirksamkeit, wenn nicht binnen 21 Tagen eine Neuwahl erfolgt ist.

Artikel 58
(1) Der Regierende Bürgermeister vertritt Berlin nach außen1). Er führt den Vorsitz im

Senat und leitet seine Sitzungen. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag.
(2) Der Regierende Bürgermeister bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik. Sie

bedürfen der Billigung des Abgeordneten hauses.
(3) Der Regierende Bürgermeister überwacht die Einhaltung der Richtlinien der Regie-

rungspolitik; er hat das Recht, über alle Amtsgeschäfte Auskunft zu verlangen.
(4) Der Senat gibt sich seine Geschäftsordnung2).
(5) Jedes Mitglied des Senats leitet seinen Geschäftsbereich3) selbständig und in eige -

ner Verantwortung innerhalb der Richtlinien der Regierungspolitik. Bei Meinungsverschie-
denheiten oder auf Antrag des Regierenden Bürgermeisters entscheidet der Senat.

ABSCHNITT V
Die Gesetzgebung

Artikel 59
(1) Die für alle verbindlichen Gebote und Verbote müssen auf Gesetz beruhen.
(2) Gesetzesvorlagen können aus der Mitte des Abgeordnetenhauses, durch den Senat

oder im Wege des Volksbegehrens eingebracht werden.
(3) Die Öffentlichkeit ist über Gesetzesvorhaben zu informieren. Gesetzentwürfe des

Senats sind spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem betroffene Kreise unterrichtet werden,
auch dem Abgeordnetenhaus zuzuleiten.

(4) Jedes Gesetz muß in mindestens zwei Lesungen im Abgeordnetenhaus beraten wer-
den. Zwischen beiden Lesungen soll im allgemeinen eine Vorberatung in dem zuständigen
Ausschuß erfolgen.

(5) Auf Verlangen des Präsidenten des Abgeordnetenhauses oder des Senats hat eine
dritte Lesung stattzufinden.

1) Vgl. § 20 Abs. 1 AZG (3).
2) Geschäftsordnung des Senats von Berlin (GO Sen) vom 26. September 2006 (ABl. S. 3830), zuletzt geändert am 3. Februar 2015

(ABl. S. 226).
3) Siehe Geschäftsverteilung des Senats von Berlin vom 12. April 2012 (ABl. S. 1062), geändert am 13. November 2013 (ABl. S. 390).
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Artikel 60
(1) Gesetze werden vom Abgeordnetenhaus mit einfacher Mehrheit beschlossen, soweit

die Verfassung nichts anderes bestimmt.
(2) Gesetze sind vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses unverzüglich auszufer ti  gen

und sodann binnen zwei Wochen vom Regierenden Bürgermeister zu verkünden.1)

(3) Jedes Gesetz und jede Rechtsverordnung soll den Tag des Inkrafttretens bestimmen.
Fehlt eine solche Bestimmung, so treten sie mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages in
Kraft, an dem sie verkündet worden sind.

Artikel 61
(1) Alle Einwohner Berlins haben das Recht, das Abgeordnetenhaus im Rahmen 

seiner Entscheidungszuständigkeiten mit bestimmten Gegenständen der politischen Wil-
lensbildung, die Berlin betreffen, zu befassen. Die Initiative muss von 20 000 Einwohnern
Berlins, die mindestens 16 Jahre alt sind, unterzeichnet sein. Ihre Vertreter haben das Recht
auf Anhörung in den zuständigen Ausschüssen.

(2) Das Nähere regelt ein Gesetz.2)

Artikel 62
(1) Volksbegehren können darauf gerichtet werden, Gesetze zu erlassen, zu ändern oder

aufzuheben, soweit das Land Berlin die Gesetzgebungskompetenz hat. Sie können darüber
hinaus darauf gerichtet werden, im Rahmen der Entscheidungszuständigkeit des Abgeord-
netenhauses zu Gegenständen der politischen Willensbildung, die Berlin betreffen, sons-
tige Beschlüsse zu fassen. Sie sind innerhalb einer Wahlperiode zu einem Thema nur ein -
mal zulässig.

(2) Volksbegehren zum Landeshaushaltsgesetz, zu Dienst- und Versorgungsbezügen,
Abgaben, Tarifen der öffentlichen Unternehmen sowie zu Personalentscheidungen sind 
unzulässig.

(3) Der dem Volksbegehren zugrundeliegende Entwurf eines Gesetzes oder eines sons-
tigen Beschlusses ist vom Senat unter Darlegung seines Standpunktes dem Abgeordneten-
haus zu unterbreiten, sobald der Nachweis der Unterstützung des Volksbegehrens erbracht
ist. Auf Verlangen der Vertreter des Volksbegehrens ist das Volksbegehren durchzuführen,
wenn das Abgeordnetenhaus den begehrten Entwurf eines Gesetzes oder eines sonstigen
Beschlusses nicht innerhalb von vier Monaten inhaltlich in seinem wesentlichen Bestand
unverändert annimmt. 

(4) Ist ein Volksbegehren zustande gekommen, so muss innerhalb von vier Monaten ein
Volksentscheid herbeigeführt werden. Die Frist kann auf bis zu acht Monate verlängert
werden, wenn dadurch der Volksentscheid gemeinsam mit Wahlen oder mit anderen Volks-
entscheiden durchgeführt werden kann. Das Abgeordnetenhaus kann einen eigenen Ent-
wurf eines Gesetzes oder eines sonstigen Beschlusses zur gleichzeitigen Abstimmung stel-
len. Der Volksentscheid unterbleibt, wenn das Abgeordnetenhaus den begehrten Entwurf
eines Gesetzes oder eines sonstigen Beschlusses inhaltlich in seinem wesentlichen Bestand
unverändert annimmt.

(5) Der Präsident des Abgeordnetenhauses fertigt das durch Volksentscheid zustande
gekommene Gesetz aus; der Regierende Bürgermeister verkündet es im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für Berlin.3)

(6) Volksbegehren können auch auf die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode des Ab-
geordnetenhauses gerichtet werden.

1) Vgl. Gesetz über die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen vom 29. Januar 1953 (GVBl. S. 106), zuletzt ge -
ändert durch Artikel V des Gesetzes vom 9. November 1995 (GVBl. S. 764).

2) Vgl. Fußnote zu Artikel 54 Abs. 3.
3) Vgl. Fußnote zu Artikel 60 Abs. 2.

1
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1 VvB Artikel 63–65

Artikel 63
(1) Ein Volksbegehren, das einen Gesetzentwurf oder einen sonstigen Beschluss nach

Artikel 62 Abs. 1 zum Gegenstand hat, bedarf zum Nachweis der Unterstützung der Un-
terschriften von mindestens 20 000 der zum Abgeordnetenhaus Wahlberech tigten. Es
kommt zustande, wenn mindestens 7 vom Hundert der zum Abgeordnetenhaus Wahlbe-
rechtigten innerhalb von vier Monaten dem Volksbegehren zustimmt. Ein Gesetz oder ein
sonstiger Beschluss nach Artikel 62 Abs. 1 ist durch Volksentscheid angenommen, wenn
eine Mehrheit der Teilnehmer und zugleich mindestens ein Viertel der zum Abgeordneten-
haus Wahlberechtigten zustimmt.

(2) Ein Volksbegehren, das einen die Verfassung von Berlin ändernden Gesetzentwurf
zum Gegenstand hat, bedarf zum Nachweis der Unterstützung der Unterschriften von min-
destens 50 000 der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten. Es kommt zustande, wenn
mindestens ein Fünftel der zum Abgeordnetenhaus Wahl berechtigten innerhalb von vier
Monaten dem Volksbegehren zustimmt. Ein die Verfassung von Berlin änderndes Gesetz
ist durch Volksentscheid angenommen, wenn eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln
der Teilnehmer und zugleich mindestens die Hälfte der zum Abgeordnetenhaus Wahlbe -
rechtigten zustimmt.

(3) Ein Volksbegehren, das die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode des Abgeordne-
tenhauses zum Gegenstand hat, bedarf zum Nachweis der Unterstützung der Unterschriften
von mindestens 50 000 der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten. Es kommt zustande,
wenn mindestens ein Fünftel der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten innerhalb von
vier Monaten dem Volksbegehren zustimmt. Der Volksentscheid wird nur wirksam, wenn
sich mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten daran beteiligt und die Mehrheit der Teil -
nehmer zustimmt.

(4) Das Nähere zum Volksbegehren und zum Volksentscheid, einschließlich der Veröf-
fentlichung des dem Volksentscheid zugrunde liegenden Vorschlags, wird durch Gesetz 
geregelt.1)

Artikel 64
(1) Durch Gesetz kann der Senat oder ein Mitglied des Senats ermächtigt werden,

Rechtsverordnungen zu erlassen. Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermäch tigung
müssen im Gesetz bestimmt werden. Die Rechtsgrundlage ist in der Rechts verordnung an -
zugeben.

(2) Zur Festsetzung von Bebauungsplänen und Landschaftsplänen können die Bezirke
durch Gesetz ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Die Ermächtigung kann
sich auch auf andere baurechtliche Akte, die nach Bundesrecht durch Satzung zu regeln
sind, sowie auf naturschutzrechtliche Veränderungsverbote erstrecken. Dies gilt nicht für
Gebiete mit außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeu tung. Das Nähere regelt ein Gesetz.2)

(3) Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 sind dem Abgeordnetenhaus unverzüglich
zur Kenntnisnahme vorzulegen. Verwaltungsvorschriften sind dem Ab ge ord netenhaus auf
Verlangen vorzulegen.

Artikel 65
(1) Parallel zur Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse in Berlin sollen Rechtsvor-

schriften, die bisher nur in Teilen des Landes Berlin galten, durch Rechts vorschriften er-
setzt werden, die im ganzen Land gelten.

(2) Soweit in überlieferten Rechtsvorschriften Zuständigkeiten angesprochen sind, die
nicht ohne weiteres einem Verfassungsorgan zugeordnet werden können, gehen sie auf den
Senat über; das Abgeordnetenhaus kann anderes beschließen.

1) Vgl. Fußnote zu Artikel 54 Abs. 3.
2) Vgl. AGBauGB (12) und Berliner Naturschutzgesetz vom 29. Mai 2013 (GVBl. S. 140).
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ABSCHNITT VI
Die Verwaltung

Artikel 66
(1) Die Verwaltung ist bürgernah im demokratischen und sozialen Geist nach der Verfas-

sung und den Gesetzen zu führen.

(2) Die Bezirke erfüllen ihre Aufgaben nach den Grundsätzen der Selbst verwaltung1).
Sie nehmen regelmäßig die örtlichen Verwaltungsaufgaben wahr.

Artikel 672)

(1) Der Senat nimmt durch die Hauptverwaltung die Aufgaben von gesamtstädtischer
Bedeutung wahr. Dazu gehören:

1. die Leitungsaufgaben (Planung, Grundsatzangelegenheiten, Steuerung, Aufsicht),
2. die Polizei-, Justiz- und Steuerverwaltung,
3. einzelne andere Aufgabenbereiche, die wegen ihrer Eigenart zwingend einer Durch-

führung in unmittelbarer Regierungsverantwortung bedürfen.
Die Ausgestaltung der Aufsicht wird durch Gesetz geregelt. Es kann an Stelle der Fachauf-
sicht für einzelne Aufgabenbereiche der Bezirke ein Eingriffsrecht für alle Aufgabenberei-
che der Bezirke für den Fall vorsehen, daß dringende Gesamt interessen Berlins beeinträch -
tigt werden.

(2) Die Bezirke nehmen alle anderen Aufgaben der Verwaltung wahr. Der Senat kann
Grundsätze und allgemeine Verwaltungsvorschriften für die Tätigkeit der Bezirke erlassen.
Er übt auch die Aufsicht darüber aus, daß diese eingehalten werden und die Rechtmäßig-
keit der Verwaltung gewahrt bleibt.

(3) Die Aufgaben des Senats außerhalb der Leitungsaufgaben werden im einzelnen
durch Gesetz mit zusammenfassendem Zuständigkeitskatalog bestimmt. Im Vorgriff auf
eine Katalogänderung kann der Senat durch Rechtsverordnung einzelne Aufgaben der
Hauptverwaltung den Bezirken zuweisen.

(4) Zur Ausübung der Schulaufsicht können Beamte in den Bezirksverwaltungen heran -
gezogen werden.

(5) Einzelne Aufgaben der Bezirke können durch einen Bezirk oder mehrere Bezirke
wahrgenommen werden. Im Einvernehmen mit den Bezirken legt der Senat die örtliche Zu-
ständigkeit durch Rechtsverordnung fest.3)

Artikel 68
(1) Den Bezirken ist die Möglichkeit zu geben, zu den grundsätzlichen Fragen der Ver-

waltung und Gesetzgebung Stellung zu nehmen.
(2) Zu diesem Zweck finden regelmäßig mindestens einmal monatlich gemeinsame Be-

sprechungen des Regierenden Bürgermeisters und des Bürgermeisters mit den Bezirksbür-
germeistern oder den stellvertretenden Bezirksbürgermeistern als Vertre tern des Bezirks-
amts statt (Rat der Bürgermeister).

(3) Alles Nähere wird durch Gesetz geregelt.4)

Artikel 69
In jedem Bezirk wird eine Bezirksverordnetenversammlung gewählt. Sie wählt die Mit-

glieder des Bezirksamts. Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.5)

1) Vgl. § 2 Abs. 1 BezVG (7).
2) Vgl. AZG (3, 3.1), ASOG Bln (4, 4.1).
3) Vgl. § 3 Abs. 3 AZG (3) und Fußnote 7 dazu.
4) Vgl. §§ 14 bis 19 AZG (3).
5) Vgl. §§ 5, 16 und 35 BezVG (7).

1
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1 VvB Artikel 70–74

Artikel 70
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung wird in allgemeiner, gleicher, geheimer und

direkter Wahl zur gleichen Zeit wie das Abgeordnetenhaus gewählt. Wahlberechtigt sind
alle Deutschen, die am Tage der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet und im Bezirk ihren
Wohnsitz haben, sofern ihr Wohnsitz in Berlin seit mindestens drei Monaten besteht. Wahl-
berechtigt und wählbar sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche auch Per-
sonen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen.
Alles Nähere regelt das Wahl gesetz.1)

(2) Die Bezirksverordnetenversammlung besteht aus 55 Mitgliedern. Auf Bezirkswahl-
vorschläge, für die weniger als drei vom Hundert der Stimmen abgegeben werden, entfal-
len keine Sitze.

Artikel 71
Mit dem Ende der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses endet auch die Wahl periode der

Bezirksverordnetenversammlungen.

Artikel 72
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung ist Organ der bezirklichen Selbstverwaltung;

sie übt die Kontrolle über die Verwaltung des Bezirks aus, beschließt den Bezirks haus -
haltsplan und entscheidet in den ihr zugewiesenen Angelegenheiten.2)

(2) An die Stelle von Beschlüssen der Bezirksverordnetenversammlung können im Rah-
men der Zuständigkeit der Bezirksverordnetenversammlung Bürgerentscheide der zur Be-
zirksverordnetenversammlung Wahlberechtigten treten. Das Nähere wird durch Gesetz ge -
regelt3).

Artikel 73
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung setzt zur Mitwirkung bei der Erfüllung ihrer

Aufgaben Ausschüsse ein.
(2) Nach näherer Bestimmung durch Gesetz können den Ausschüssen neben Mit glie -

dern der Bezirksverordnetenversammlung auch Bürgerdeputierte angehören. Die Bürger-
deputierten werden von der Bezirksverordnetenversammlung gewählt; sie sind Inhaber von
Ehrenämtern.4)

Artikel 74
(1) Das Bezirksamt besteht aus dem Bezirksbürgermeister und den Bezirks stadt rä ten,

von denen einer zugleich zum stellvertretenden Bezirksbürgermeister gewählt wird. Das
Bezirksamt soll auf Grund der Wahlvorschläge der Fraktionen entsprechend ihrem nach
dem Höchstzahlverfahren (d’Hondt) berechneten Stärkeverhältnis in der Bezirksverordne-
tenversammlung gebildet werden. Gemeinsame Wahlvorschläge von mehreren Fraktionen
werden bei der Wahl des Bezirksbürgermeisters unbeschadet der Gesamtzusammensetzung
des Bezirksamts wie Wahlvorschläge einer Fraktion angesehen. Das Nähere wird durch
Gesetz geregelt.5)

(2) Das Bezirksamt ist die Verwaltungsbehörde des Bezirks; es vertritt Berlin in Ange-
legenheiten seines Bezirks.6)

1) S. Fußnote zu Artikel 39 Abs. 5 VvB (1).
2) Vgl. § 12 BezVG (7).
3) Vgl. §§ 45 bis 47b BezVG (7).
4) Vgl. §§ 9, 20 bis 25 BezVG (7).
5) Vgl. § 35 Abs. 2 BezVG (7).
6) Vgl. § 2 Abs. 2, §§ 34 bis 39 BezVG (7), § 25 AZG (3).
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Artikel 75
(1) Die Organisation der Bezirksverwaltung wird durch Gesetz geregelt.1)

(2) Der Bezirksbürgermeister untersteht der Dienstaufsicht des Regierenden Bürger-
meisters. Der Bezirksbürgermeister hat die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Bezirks-
amts2). Jedes Mitglied des Bezirksamts leitet seinen Geschäftsbereich in eigener Verant-
wortung. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Mitgliedern des Bezirks amts entschei-
det das Bezirksamt.

Artikel 76
Die Bezirksverordnetenversammlung kann mit Zweidrittelmehrheit der Bezirks ver ord -

neten ein Mitglied des Bezirksamts vor Beendigung der Amtszeit abberufen. Das Nähere
wird durch Gesetz geregelt.3)

Artikel 77
(1) Alle Einstellungen, Versetzungen und Entlassungen im öffentlichen Dienst erfolgen

durch den Senat4). Für die Bezirke wird dieses Recht den Bezirksämtern über tragen.
(2) Über Versetzungen aus einem Bezirk in einen anderen, aus der Haupt ver   waltung in

einen Bezirk oder umgekehrt entscheidet, wenn die Beteiligten sich nicht einigen können,
der Senat nach Anhörung der Beteiligten. Zum allgemeinen Personal ausgleich in der Ber-
liner Verwaltung kann der Senat auch entgegen einer Einigung der Beteiligten nach deren
Anhörung entscheiden.

ABSCHNITT VII
Die Rechtspflege

Artikel 78
Die Rechtspflege ist im Geist dieser Verfassung und des sozialen Verständnisses auszu -

üben.

Artikel 79
(1) Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene Ge-

richte im Namen des Volkes ausgeübt.
(2) An der Rechtspflege sind Männer und Frauen aller Volksschichten nach Maß gabe

der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen.

Artikel 80
Die Richter sind an die Gesetze gebunden.

Artikel 81
Das Recht der Begnadigung übt der Senat aus. Er hat in den gesetzlich vorzusehenden

Fällen den vom Abgeordnetenhaus zu wählenden Ausschuß für Gnadensachen zu hören5).
Der Senat kann seine Befugnis auf das jeweils zuständige Mitglied des Senats übertragen.6)

1) Vgl. § 2 Abs. 3 AZG (3) und BezVG (7).
2) Vgl. § 39 Abs. 2 BezVG (7) und § 2 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Bezirksamtsmitglieder (8).
3) Vgl. § 35 Abs. 3 BezVG (7) und § 4 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Bezirksamtsmitglieder (8).
4) Vgl. § 12 LBG (21), Anordnung über die Auswahl und die Ernennung der Richterinnen und Richter und der Beamtinnen und Be-

amten der Hauptverwaltung vom 9. Juni 2015 (ABl. S. 1302), § 10 Nr. 18 und 19 GO Sen (Fußnote zu Artikel 58 Abs. 4); Aus-
führungsvorschriften über die Ernennung, Vereidigung und Verabschiedung der Beamtinnen und Beamten (AV Ernennung) vom 
7. Juli 2010 (ABl. S. 1111), geändert durch Verwaltungsvorschriften vom 13. Januar 2011 (ABl. S. 128).

5) Gesetz über den Ausschuß für Gnadensachen vom 19. Dezember 1968 (GVBl. S. 1767), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. März 2004 (GVBl. S. 137).

6) Vgl. Anordnung über die Ausübung des Begnadigungsrechts vom 25. September 2007 (ABl. S. 2686).
Zum Verfahren im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz s. Gnadenordnung vom 21. Mai 2014
(ABl. S. 1162).

1
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1 VvB Artikel 82–85

Artikel 82
(1) Die Berufsrichter1) werden vom Senat ernannt, wenn sie nach ihrer Per sönlichkeit

und ihrer bisherigen Tätigkeit in der Rechtspflege die Gewähr dafür bieten, daß sie ihr
Richteramt im Geist der Verfassung und sozialen Gerechtigkeit ausüben werden. Die ge-
wählten höchsten Richter haben ein Vorschlagsrecht für ihren Amts bereich.

(2) Die Präsidenten der oberen Landesgerichte werden auf Vorschlag des Senats vom
Abgeordnetenhaus mit der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt und vom Senat ernannt.

(3) Für gemeinsame Gerichte des Landes Berlin mit anderen Ländern können durch
Staatsvertrag Zuständigkeiten und Verfahren abweichend von den Absätzen 1 und 2 be-
stimmt werden.

Artikel 83
(aufgehoben)

Artikel 84
(1) Es wird ein Verfassungsgerichtshof gebildet, der aus neun Mitgliedern besteht (ei-

nem Präsidenten, einem Vizepräsidenten und sieben Verfassungsrichtern), von denen drei
zum Zeitpunkt ihrer Wahl Berufsrichter sind und drei weitere die Befähigung zum Rich-
teramt haben. Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes werden durch das Abgeordne-
tenhaus mit Zweidrittelmehrheit gewählt.

(2) Der Verfassungsgerichtshof entscheidet
1. über die Auslegung der Verfassung von Berlin aus Anlaß von Streitigkeiten über den

Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Landesorgans oder anderer Beteilig-
ter, die durch die Verfassung von Berlin oder durch die Geschäfts ord nung des Abge-
ordnetenhauses mit eigenen Rechten ausgestattet sind,

2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche oder sachliche Ver-
einbarkeit von Landesrecht mit derVerfassung von Berlin auf Antrag des Se nats oder
eines Viertels der Mitglieder des Abgeordnetenhauses,

3. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die Vereinbarkeit der im Ge setz
geregelten Abgrenzung der Zuständigskeitsbereiche zwischen der Haupt ver wal tung
und den Bezirken mit der Verfassung von Berlin auf Antrag eines Bezirks, 

4. in den nach Artikel 100 Abs.1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch land
der Zuständigkeit der Landesverfassungsgerichte zugewiesenen Fällen,

5. über Verfassungsbeschwerden, soweit nicht Verfassungsbeschwerde zum Bun des -
 verfassungsgericht erhoben ist oder wird,

6. in den ihm sonst durch Gesetz zugewiesenen Fällen.
(3) Das Nähere wird durch ein Gesetz über den Verfassungsgerichtshof bestimmt.2)

ABSCHNITT VIII
Das Finanzwesen3)

Artikel 85
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben müssen für jedes Rechnungsjahr in dem Haus halts -

plan veranschlagt werden; er wird durch ein Gesetz festgestellt (Haushalts gesetz). Durch
Gesetz kann eine Veranschlagung und Feststellung für einen längeren Zeitabschnitt und in

1) Vgl. Berliner Richtergesetz vom 9. Juni 2011 (GVBl. S. 238) und Anordnung über die Auswahl und die Ernennung der Richterinnen
und Richter und der Beamtinnen und Beamten der Hauptverwaltung (s. Fußnote zu Artikel 77).

2) Gesetz über den Verfassungsgerichtshof (2).
3) S. auch LHO (27).
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besonderen Ausnahmefällen ein Nachweis von Einnahmen und Ausgaben außerhalb des
Haushaltsplans zugelassen werden.

(2) Jedem Bezirk wird eine Globalsumme zur Erfüllung seiner Aufgaben im Rah men
des Haushaltsgesetzes zugewiesen. Bei der Bemessung der Globalsummen für die Bezirks-
haushaltspläne ist ein gerechter Ausgleich unter den Bezirken vorzunehmen. Zum Jahres-
schluß wird das erwirtschaftete Abschlußergebnis auf die Glo bal summe für den nächsten
aufzustellenden Bezirkshaushaltsplan vorgetragen.

Artikel 86
(1) Das Haushaltsgesetz bildet die Grundlage für die Verwaltung aller Einnahmen und

Ausgaben.
(2) Haushaltsmittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit es eine sparsame

Verwaltung erforderlich macht.
(3) Der Haushaltswirtschaft ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Der

Finanzplan ist dem Abgeordnetenhaus spätestens im Zusammenhang mit dem Entwurf des
Haushaltsgesetzes für das nächste Haushaltsjahr vorzulegen.

Artikel 87
(1) Ohne gesetzliche Grundlage dürfen weder Steuern oder Abgaben erhoben noch An-

leihen aufgenommen oder Sicherheiten geleistet werden.
(2) Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn andere Mittel zur Deckung nicht

vorhanden sind. Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im  Haushaltsplan ver-
anschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten; Aus nahmen sind nur zulässig
zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich gewichts. Das Nähere wird
durch Gesetz geregelt.

Artikel 88
(1) Haushaltsüberschreitungen dürfen nur mit Zustimmung des Senats im Falle  eines

unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses vorgenommen werden.
(2) Für Haushaltsüberschreitungen ist die nachträgliche Genehmigung des Ab ge ord -

 netenhauses einzuholen.
(3) Erhebt der mit der Leitung des Finanzwesens beauftragte Senator gegen eine Haus-

haltsüberschreitung Einspruch, so ist ein Beschluß des Abgeordnetenhauses herbeizufüh -
ren.

(4) Für Haushaltsüberschreitungen in den Bezirken können durch Gesetz entsprechende
Regelungen getroffen werden.1)

Artikel 89
(1) Ist der Haushaltsplan zu Beginn des neuen Rechnungsjahres noch nicht festgestellt,

so ist der Senat zu vorläufigen Regelungen ermächtigt, damit die unbedingt notwendigen
Ausgaben geleistet werden können, um bestehende Einrichtungen zu erhalten, die gesetz-
lichen Aufgaben und die rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, Bauvorhaben weiterzu-
führen und eine ordnungsgemäße Tätigkeit der Verwaltung aufrechtzuerhalten. Für den Be-
zirkshaushalt ist das Bezirksamt zu ergänzenden Regelungen ermächtigt.

(2) Soweit nicht auf besonderem Gesetz beruhende Einnahmen aus Steuern, Abgaben
und sonstigen Quellen oder die Betriebsmittelrücklage die Ausgaben gemäß Absatz 1 
decken, darf der Senat die zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsführung erforderlichen
Mittel bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haus haltsplans im
Wege des Kredits flüssig machen.

1) Vgl. § 12 Abs. 2 Nr. 1 BezVG (7) und § 37 LHO (27).

1
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1 VvB Artikel 90–95

Artikel 90
(1) Vorlagen und Anträge über Maßnahmen, die eine Minderung der Einnahmen 

oder eine Erhöhung der Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan zur Folge haben, müssen
vom Abgeordnetenhaus in zwei Lesungen beraten werden, zwischen denen in der Regel 48
Stunden liegen sollen.

(2) Die Beschlüsse müssen Bestimmungen über die Deckung enthalten.

Artikel 91
Die Mitglieder des Senats und der Bezirksämter sowie die übrigen Angehörigen des öf-

fentlichen Dienstes, die gegen die Bestimmungen der Verfassung über das Finanz wesen
schuldhaft verstoßen, haften für den daraus entstandenen Schaden. Eine Ver pflichtung zum
Schadensersatz ist jedoch nicht gegeben, wenn die Handlung zur Abwendung einer nicht
voraussehbaren dringenden Gefahr erfolgte und die Ver letzung der Vorschriften nicht über
das durch die Notlage gebotene Maß hinausgegangen ist.

Artikel 92
Organisation, Verwaltung, Wirtschaftsführung und Rechnungswesen der nichtrechtsfä-

higen wirtschaftlichen Unternehmen Berlins (Eigenbetriebe) werden durch Gesetz gere-
gelt.1) Das Rechnungswesen ist so einzurichten, daß ein klarer Einblick in die laufende Be-
triebsführung und die Ergebnisse möglich ist.

Artikel 93
(1) Die Umwandlung von Eigenbetrieben und von einzelnen Anlagen von bleibendem

Wert in juristische Personen bedarf eines Beschlusses des Abgeordnetenhauses.
(2) Die Veräußerung von Vermögensgegenständen wird durch Gesetz geregelt.

Artikel 94
(1) Im Laufe der ersten neun Monate des folgenden Rechnungsjahres hat der Senat dem

Abgeordnetenhaus über die Einnahmen und Ausgaben der Haushaltswirtschaft und über
Vermögen und Schulden Rechnung zu legen.

(2) Nach Prüfung der Haushalts- und Vermögensrechnung durch den Rech nungs hof be-
schließt das Abgeordnetenhaus über die Entlastung des Senats. Es beschließt über einzu-
leitende Maßnahmen und kann bestimmte Sachverhalte ausdrücklich miß billigen.

Artikel 95
(1) Der Rechnungshof ist eine unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Lan-

desbehörde. Seine Mitglieder besitzen richterliche Unabhängigkeit.
(2) Der Rechnungshof wird von dem Präsidenten geleitet. Dieser wird auf Vorschlag des

Senats vom Abgeordnetenhaus mit der Mehrheit seiner Mitglieder  gewählt und vom Prä-
sidenten des Abgeordnetenhauses auf Lebenszeit ernannt. Der Prä sident des Rechnungs-
hofes untersteht der Dienstaufsicht des Präsidenten des Abge ord netenhauses von Berlin.

1) Eigenbetriebsgesetz vom 13. Juli 1999 (GVBl. S. 374).
Die Tageseinrichtungen des Landes Berlin sind in Form von Eigenbetrieben zu organisieren, wobei mindestens zwei Bezirke 
an einem Eigenbetrieb beteiligt sein  müssen. Entstanden sind danach fünf Eigenbetriebe für die Bereiche City, Nordwest, Süd-
west, Südost und Nordost (Betriebssatzungen vom 29. Oktober 2005 [ABl. 2006 S. 877] und vom 8. Dezember 2005 [ABl. 2006 
S. 23, 289, 810, 1479]).
Aus Eigenbetrieben sind hervorgegangen
– die Anstalten des öffentlichen Rechts Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR), Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Berliner Wasser -

betriebe (BWB) und
– die BEHALA – Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH
(s. dazu Berliner Betriebe-Gesetz vom 14. Juli 2006 (GVBl. S. 827), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 4. November
2013 (GVBl. S. 578, 645) und – zur BEHALA – Bekanntmachung im ABl. 2004 S. 4110).
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(3) Der Rechnungshof prüft die Rechnungen (Artikel 94) sowie die Wirtschaft lichkeit
und Ordnungsmäßigkeit der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung Berlins. Er be-
richtet darüber jährlich dem Abgeordnetenhaus und unterrichtet gleichzeitig den Senat.

(4) Das Abgeordnetenhaus und der Senat können den Rechnungshof ersuchen, 
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung zu untersuchen und darüber zu berichten.

(5) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.1)

ABSCHNITT IX
Übergangs- und Schlußbestimmungen

Artikel 96
Zwischen Berlin und anderen Ländern können gemeinsame Behörden, Gerichte und

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gebildet werden. Die
Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Abgeordnetenhauses. Mit dem Land Branden-
burg oder einzelnen seiner Gebietskörperschaften können gemeinsame Behör den und Gre-
mien geschaffen werden, auf die durch Gesetz einzelne Befugnisse zur Raumplanung und
Flächennutzungsplanung übertragen werden können. Die Bestim mungen des Baugesetz-
buches und des Raumordnungsgesetzes bleiben unberührt.

Artikel 972)

(1) Das Land Berlin kann ein gemeinsames Land mit dem Land Brandenburg bilden.
(2) Ein Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über die Bildung eines ge-

meinsamen Bundeslandes bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der
Mitglieder des Abgeordnetenhauses sowie der Zustimmung durch Volks ab stim mung nach
Maßgabe dieses Staatsvertrages.

(3) Der Staatsvertrag kann vorsehen, daß 
1. einzelne Befugnisse des Abgeord netenhauses und des Senats auf gemeinsame Aus-

schüsse und Gremien der beiden Länder übertragen werden,
2. die Wahlperiode des Abgeordnetenhauses und die Amtszeit des Senats mit der  Bildung

des gemeinsamen Landes enden.
(4) Die Rechte des Abgeordnetenhauses bleiben unberührt.
(5) Das Nähere zur Regelung der Volksabstimmung bestimmt ein Staatsvertrag.

Artikel 98
Die zur Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus und zur Beseitigung ihrer

Folgen erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieser Verfassung
nicht berührt.

Artikel 99
(aufgehoben)

Artikel 99 a
(überholte Vorschriften)

1) Gesetz über den Rechnungshof von Berlin (Rechnungshofgesetz – RHG) in der Fassung vom 1. Januar 1980 (GVBl. S. 2), 
zuletzt geändert durch Artikel III § 3 des Gesetzes vom 9. Juni 2011 (GVBl. S. 238).

2) Der Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über die Bildung eines gemeinsamen Bundeslandes (Neugliederungs-
Vertrag) vom 27. April 1995, dem beide Landesparlamente zugestimmt hatten, hat in den Volksabstimmungen am 5. Mai 1996 im
Land Brandenburg nicht die erforderliche Zustimmung gefunden (vgl. für Berlin Gesetz vom 18. Juli 1995 [GVBl. S. 490] sowie
Bekanntmachungen vom 12. August 1995 [GVBl. S. 554] und vom 15. Mai 1996 [GVBl. S. 181]).

1



1) Die Verfassung hat in der Volksabstimmung am 22. Oktober 1995 Zustimmung gefunden (Bekanntmachung vom 9. November 1995
[GVBl. S. 719]). 

Artikel 100
Änderungen der Verfassung erfordern vorbehaltlich der Regelungen in den Arti-

keln 62 und 63 eine Mehrheit von zwei Dritteln der gewählten Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses. Ist die Verfassungsänderung auf eine Änderung der Artikel 62 und 63 gerichtet,
so bedarf es zusätzlich einer Volksabstimmung.

Artikel 101
(1) Diese Verfassung tritt, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist, nach Zustim-

mung in einer Volksabstimmung1) am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verfassung von Berlin vom 1. Septem-
ber 1950 (VOBl. I S. 433), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 1995 (GVBl. S. 339),
außer Kraft.

(2) (überholt)
(3) (überholt)

1 VvB Artikel 100 –101
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